
VIII. ANHANG ZUM MUSIKSCHULREGLEMENT

Elternbeiträge
Unterrichtsform Preis pro Semester 1

Gruppenunterricht 1. bis 5. Klasse 2

(2 Schüler 35 Min. oder 3 Schüler 50 Min.) CHF 400.-

Einzelunterricht 1. bis 5. Klasse 25 Min. / 35 Min. 3 CHF 490.- / 640.-

Einzelunterricht 6. bis 9. Klasse 25 Min. / 35 Min. 2 CHF 380.- / 520.-

Einzelunterricht Schulentlassene 25 Min. CHF 520.-

Einzelunterricht Schulentlassene 14-täglich CHF 350.-

1 Die Elternbeiträge für den Unterrichtsbesuch an auswärtigen Musikschulen
richten sich nach Art. 12 Abs. 2 des Reglements.

2 Der Trommelunterricht ist auf der Oberstufe gratis, für die übrigen Alters-
gruppen wird vom Tambourenverein ein Beitrag erhoben.

3 Die Mitwirkung im Chor ist kostenlos.

4 Der Besuch des Ensembleunterrichts ist im Schulgeld für den Instrumen-
talunterricht inbegriffen.

Rabatt
5 Der Geschwisterrabatt ist abhängig von der Zahl der an der Musikschule

Rothrist angemeldeten Kinder einer Familie.

Für das zweite und jedes weitere Kind der gleichen Familie wird ein
Geschwisterrabatt von 20 % gewährt. 4

1 Tarife gemäss Gemeinderatsbeschlüssen vom 25.11.2013, Art. 872, und 16.12.2013, Art. 944; gültig ab
01.08.2014
2 Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 20.01.2014, Art. 44; gültig ab 01.08.2014
3 Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 09.11.2020, Art. 616; gültig ab 01.08.2021
4 Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 05.01.2015, Art. 18; gültig ab 01.08.2015



6  Zusätzliche Ermässigungen können in besonderen Fällen gewährt werden.
Ein schriftliches Gesuch ist zusammen mit der Anmeldung für den Musik-
schulunterricht bis spätestens am 31. März an die Geschäftsleitung der
Gemeinde Rothrist zu richten. Ein Anspruch besteht jedoch nur, wenn das
steuerbare Einkommen gemäss letzter rechtskräftiger Steuererklärung klei-
ner als CHF 35'000 ist. 5

Fächerangebot 5

§ Akkordeon / Schwyzerörgeli

§ Bambusflöte

§ Blechblasinstrumente

§ Blockflöten (Sopran- und Altblockflöte)

§ Gitarre (akustisch und elektrisch)

§ Keyboard

§ Klavier

§ Klarinette / Saxophon

§ Querflöte

§ Schlagzeug

§ Sologesang

§ Violine / Viola

§ Violoncello

§ Ensembleunterricht in verschiedener Besetzungen

§ Musikalische Früherziehung

In Zusammenarbeit mit Musikschulen und Vereinen der Region

§ Harfe

§ Trommel

Stand 1. August 2021

5 Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 09.11.2020, Art. 616; gültig ab 01.08.2021


